
Zahlstellenverfahren
und anderes zum Jahreswechsel



Meldungen über 
Versorgungsbezüge

Damit Sie Ihrer Meldeverpflichtung nachkommen können, muss Ihnen Ihr ehemaliger Beschäftigter

angeben, bei welcher Krankenkasse er Mitglied ist. Als Zahlstelle müssen Sie dann die folgenden
Sachverhalte an die Krankenkasse des Versorgungsempfängers melden:

• den Beginn der Zahlung,

• die Höhe des Bezuges (auch Veränderungen)

• das Ende der Zahlung.

Im Gegenzug erhalten Sie von der Krankenkasse eine Reihe von Rückmeldungen:

• den Beginn der Beitragspflicht,

• die Höhe des maximal beitragspflichtigen Betrages (Berücks. der Beitragsbemessungsgrenze),

• den Beitragssatz (auch Veränderungen) und

• das Ende der Beitragspflicht.

Für privat versicherte Versorgungsempfänger sind

keine Meldungen zu erstellen.



Pflicht zur Berechnung

Wann müssen Sie Beiträge berechnen?

Die Zahlstellen berechnen die Beiträge aus Versorgungsbezügen für
versicherungspflichtige Mitglieder einer Krankenkasse, die eine Rente der
gesetzlichen Rentenversicherung beziehen. Für freiwillig Versicherte sind
keine Beiträge zu berechnen. Sie erhalten dazu eine Meldung der
Krankenkasse.

Gibt es Ausnahmen von der Pflicht zur Berechnung der Beiträge?

Wenn Sie regelmäßig an weniger als 30 beitragspflichtige Mitglieder
Versorgungsbezüge zahlen, können Sie bei der zuständigen
Krankenkasse beantragen, dass das Mitglied die Beiträge selbst zahlt. Die
Meldungen über die Versorgungsbezüge müssen aber in jedem Fall
erstellt werden.



Beitragsberechnung

Die für die Beitragsberechnung maßgeblichen Faktoren sind:

• der Bruttobetrag des Versorgungsbezuges,
• der Beitragssatz der Kranken- und Pflegekasse,
• die Beitragsobergrenze (sog. VB-max, teilt die Krankenkasse

mit),
• die Beitragsuntergrenze (Geringbeziehergrenze, in 2011 sind

Bezüge bis zu 127,75 Euro monatlich beitragsfrei).

Als Zahlstelle müssen Sie der Krankenkasse die

einbehaltenen Beiträge mit einem Beitragsnachweis

(analog dem maschinellen Beitragsnachweisverfah-

ren) mitteilen. Die zu zahlenden Beiträge werden mit

der Auszahlung der Versorgungsbezüge fällig.



Beispiele

Rente 250 Euro Rente 1500 Euro

Rente 100 Euro



Übersicht



Ausgangsmeldungen 
(Zahlstelle -> Krankenkassen)

1. Erstellung Versorgungs-/Kapitalleistungsmeldungen

a. Für die Versorgungs-/Kapitalleistungsmeldungen steht Ihnen das Programm Versorgungs-
/Kapitalleistungsmeldungen erstellen (RPCZOVD0) zur Verfügung.

Personal -> Personalabrechnung -> Europa -> Deutschland -> Folgeaktivitäten -> Pro Abrechnungsperiode
>Abrechnungszusatz -> KVdR Zahlstellenverfahren -> elektronisches Zahlstellenmeldewesen ->
Ausgangsmeldungen (Zahlstelle -> KK) -> Erstellung der Versorgungs-/Kapitalleistungsmeldungen.

b. Für die Bestandsmeldungen steht Ihnen das Programm Bestandsmeldungen erstellen (Report
RPCZOBD0) zur Verfügung.

Personal -> Personalabrechnung -> Europa -> Deutschland -> Folgeaktivitäten -> Jährlich -> Auswertung ->
Zahlstellenverfahren -> Erstellung der Bestandsmeldungen.

2. Sie erstellen einen Datenträger mit den Meldungen für das maschinelle Zahlstellenverfahren.mit dem
Programm Übertragung von Meldungen der Zahlstelle an die Krankenkasse (Report RPCZOHD0)

Personal -> Personalabrechnung -> Europa -> Deutschland -> Folgeaktivitäten -> Pro Abrechnungsperiode ->
Abrechnungszusatz -> KVdR Zahlstellenverfahren -> elektronisches Zahlstellenmeldewesen ->
Ausgangsmeldungen (Zahlstelle -> KK) -> Übertragung von Meldungen der Zahlstelle an die Krankenkasse.

3. Sie versenden den Datenträger für das maschinelle Zahlstellenverfahren per E-Mail mit dem B2A-
Manager (Transaktion: PB2A.



Eingangsmeldungen 
(KK -> Zahlstelle)

1. Sie ordnen den Eingangsmeldungen Personalnummern zu.
Hierfür steht Ihnen das Programm Zuordnung von Eingangsmeldungen im

Zahlstellenverfahren (RPCZIHD0) zur Verfügung.

Personal -> Personalabrechnung -> Europa -> Deutschland -> Folgeaktivitäten -> Pro
Abrechnungsperiode -> Abrechnungszusatz -> KVdR Zahlstellenverfahren -> elektronisches
Zahlstellenmeldewesen -> Eingangsmeldungen (KK -> Zahlstelle) -> Zuordnung von
Eingangsmeldungen im Zahlstellenverfahren.

2. Sie bearbeiten die Eingangsmeldungen der Krankenkasse mit dem Programm Meldungen 
der Krankenkasse verarbeiten (RPCZIVD0).

Personal -> Personalabrechnung -> Europa -> Deutschland -> Folgeaktivitäten -> Pro
Abrechnungsperiode -> Abrechnungszusatz -> KVdR Zahlstellenverfahren -> elektronisches
Zahlstellenmeldewesen -> Eingangsmeldungen (KK -> Zahlstelle) -> Verarbeitung der
Meldungen der Krankenkasse.



Weitere Informationen

http://www.gkv-datenaustausch.de/Zahlstellenverfahren.gkvnet





Customizing

Notwendige
Transaktionen



Zusatz 1



Zusatz 2



Achtung: 
Falls in T5D0P noch Resteinträge 
von SAP sind kommt es zu 
Fehlermeldungen.

Zusatz 3



Zusatz 4



Zusatz 5



Unser Team steht Ihnen bei der 
Umsetzung gerne hilfreich zur 

Seite oder übernimmt die 
Umstellung für Sie.

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !



Kontakt


